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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5141/J-NR/90, 
betreffend Ordensschule Maria Enzersdorf, die die Abgeord
neten MOSER und Genossen am 8. März 1990 an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Das Schulzentrum Maria Enzersdorf ist eine private konfes
sionelle Pflichtschule. Im Bereich der Pflichtschulen kommt 
dem Bund aber keine gesetzliche Schulerhaltungskompetenz zu. 
Der Landesschulrat für Niederösterreich ist daher nicht 
wegen einer Unterstützung der privaten Pflichtschule an den 
Bund herangetreten. 

ad 2) 

Mangels gesetzlicher Grundlage für Aktivitäten des Bundes im 
Bereich der Erhaltung von Pflichtschulen hat der Landes
schulrat für Niederösterreich keine Vorschläge dazu an den 
Bund gemacht. 

ad 3) 

Die Beteiligung des Bundes an Maßnahmen der Schulerhaltung 
von öffentlichen oder privaten Pflichtschulen kann mangels 
gesetzlicher Bundeskompetenzen nicht in Betracht kommen. 

ad 4) 
Es gibt dafür keine gesetzliche Grundlage. 
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ad 5) 
Die Sicherung der Erhaltung dieses Schulstandortes ist keine 
dem Bund als gesetzlichen Schulerhalterzukommende Aufgabe. 
Es besteht aber seitens des Bundes die grundsätzliche Ab
sicht, auf einem Teil der Liegenschaft des Schulzentrums 
Maria Enzersdorf die Klassen und die internatsbedUrftigen 
Schüler des BORG fUr Leistungssportler am BG und BRG 
Mödling, Franz Keim-Gasse auf Dauer unterzubringen. Das Ge
samtareal würde Platz bieten, neben der ßundesschule auch 
das Schulzentrum Maria Enzersdorf weiterhin zu beherbergen. 
Das Land Niederösterreich, die Gemeinde Maria Enzersdorf und 
die Erzdiözese Wien sind als am Erhalt der Pflichtschulen 
Interessierte bzw. im Rahrnen ihrer Schulerhaltungskompe
tenzen Zuständige an den Bund zur Aufnahme von Verhan~lungen 

mit dem Ziele herangetreten, im kooperativen Wege neben dem 

ßundesprojekt auch den ßestand des Schulzentrums Maria 

Enzersdorf als private oder öffentliche Pflichtschule zu 
ermöglichen. ßundesmittel können aber nur fUr das be
schriebene Bundesprojekt eingebracht werden. 

ad 6) 

Eine endgUltige Entscheidung wird fUr das laufende 
Kalenderjahr angestrebt. 
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